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bis auf 995 Mill . Pf . Sterl . “ ) die Staatsſchuld , ſeit 1793

bis zu den neueſten Zeiten angewachſen .

II .

Frankreich .

I .

Frankreich ſuchte die Luͤcke, die durch ſeine fruͤhere ſtar⸗

ken Baarſendungen in das Auslans entſtanden war , durch

Anſchaffungen aus England auszufuͤllen. In den beyden Ro⸗

naten December 1818 und Januar 1819 erhielt es fuͤr 40

Millionen Franken Gold von London , dem es einige Wochen

fruͤher Silber gegeben hatte . Es herrſchte eine große Thaͤ⸗

tigkeit in der koͤniglichen Muͤnze . In einem kurzen Zeitrau⸗

me waren daſelbſt für 125 Mill . Franken Gold - und Sil⸗

bermünzen gepraͤgt worden . Durch einen Herbſt , der das ge⸗

woͤhnliche Beduͤrfniß eines Jahrs bey weitem uͤberſtieg, ver⸗

mehrte ſich das umlaufende Kapital des Landes . Auf 150

Millionen berechnete man in Frankreich , was von dem im

Jahr 1818 erzeugten Weine und Brandweine an das Aus⸗

land verkauft werden wuͤrde. Die Fonds hoben ſich bis zum

Februar von 63 auf 714 , oder nach Abzug der Dividende auf

ohngefaͤhr 69 .

Als in Großbritannien zu Anfang des Februars die an⸗

geordnete Unterſuchung der Bank und das wahrſcheinliche Re⸗

ſultat dieſer Unterſuchung auf dem Geldmarkte ſeinen Einfluß

—— —ů—

* ) Man ſehe Anhang 1.
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außerte , ſo ſchien zwar eine Ruͤckwirkung von London auf

Paris einzutreten . Auch waren im Handel , wie allerwaͤrts

die Folgen des uͤbermaͤßigen Ankaufs oſtindiſcher Waaren

fuͤhlbar .

Doch erhielten ſich die Fonds in der erſten Häͤlfte des

Jahres zwiſchen 65 bis 68 und ſtiegen bis zum Herbſte bis

auf 72 Franken .

Brittiſche Speculanten , die , wie manche andere , im

July , Auguſt und September ihre wohlfeil eingekauften Ren⸗

ten theuer verkauft hatten , verwendeten , als der groͤßte Laͤrm

voruͤber war , ihre Gewinſte zum Anfauf von Renten um niedri⸗

ge Preiſe . Vorzuͤglich waren aber die brittiſchen Uebernehmer

des Anlehens bey dem Curſe gewaltig betheiligt , und ſie muß⸗

ten daher mit der ganzen Groͤße ihres Credits dem Sinken des

Preiſes entgegen wirken .

Es iſt bekannt , daß ſie zu verſchiedenen Zeiten bedeu⸗

tende Summen aufkaufen ließen . Nichts beweist deutlicher

den großen Einfluß , den die Theilnahme der Fremden an dem

großen Anlehen auf den Zinsfuß in Frankreich geaͤußert, als

der Umſtand , daß die Renten , wovon ſich in ihren Haͤnden
bedeutende Summen befanden , lange Zeit immer verhaͤltniß⸗

maͤßig viel hoͤher, als die Liquidationsſcheine ſtanden . )

2.

Die Bankoorſchuͤſſe auf oͤffentliche Effecten hatten aufge⸗
hoͤrt. Die Vertheilung der Reſerve wuͤrde ein bedeutendes Ka⸗

pital der freyen Verfuͤgung der Eigenthuͤmer zuruͤckgegeben und

auf dem Kapitalmarkte eine , auch dem Curs der Renten guͤn⸗
—

*) Wenn man nemlich die Termine berückſichtigt , wo die

Rückzahlung der Liquidationsſcheine nach dem Nominal⸗

betrage geſchehen muß .
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ſtige , Wirkung hervorgebracht haben . Sie unterblieb noch ,

obwohl ſie dringend verlangt ward .

Aber eine andere Maßregel kam zur Syrache , welche

dem Intereſſe der Staateglaͤubiger zutraͤglich war , indem ſie

die Bewohner der Departements zur Anlage ihrer Kapitalien

in den oͤffentlichen Fonds veranlaſſen konnte .

Die Regierung ſchlug vor , daß in jedem Departement

ein Huͤlfsbuch des großen Schuldbuches zur Erleichterung der

Einſchreibungen errichtet und den Renteninhabern geſtattet
werde , die faͤlligen Zinſen ihrer Inſcriptionen zur Abtragung

ihrer directen Steuern auf ſo lange Zeit anzuweiſen , als es

ihnen gut duͤnken würde , und die Anweiſung nach Belieben

zuruͤckzunehmen.
Die Sache hatte zwey Seiten .

Die Gegner der Maasregel alaubten nur Vortheile , die

Vertheidiger nur Nachtheile zu erblicken . Jene meinten , das

wenige Geld , das noch in den Provinzen vorraͤthig ſey , werde

dem Ackerbau und dem Kunſtfleiße entzogen werden . Wenn

man Gelegenheit finde , ſein Kapital zu 6 und 7 Proc . anzu⸗

legen und die Zinſen mit Bequemlichkeit und Sicherheit zu

beziehen , ſo werde man ſich huͤten , ſeine Erſparniſſe zu land⸗

wirthſchaftlichen Verbeſſerungen zu verwenden , die Anſtrengun⸗

gen erforderten und nur 3 oder 4 vom Hundert einbraͤchten .
Mancher vermoͤgliche Eigenthuͤmer , der die Mittel zum tuͤchti⸗

gen Betriebe des Ackerbaues beſitze , koͤnnte veranlaßt werden ,

einen Theil ſeiner Grundſtuͤcke zu veraͤußern . Dann ſey zu

befuͤrchten , daß ſich das verderbliche Spiel der Agiotage , das

in der Hauptſtadt ſo viel Unheil geſtiftet , durch ganz Frank⸗

reich verbreite . Die vorgeſchlagene Maasregel werde daher die

wahren , wohlverſtandenen Intereſſen des Landes verletzen , der
Regierung keine neue bedeutende Hötesquellen eroͤffnen , deren

ſie im Augenblick ohnehin nicht bedurfe , und nur dem Aus⸗
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lande zum Vortheil gereichen . Noch befinde ſich ein großer
Theil der neugeſchaffenen Renten in den Haͤnden der Frem⸗
den ; wenn man ſeine Abſicht , die Fonds ſteigen zu machen ,
wirklich erreiche , ſo wuͤrden die Auslaͤnder ihre zu 52 und 67
wohlfeil gekauften Renten , den Augenblick benutzend , mit Ge⸗
winn abſetzen , ungeheure Kapitalien aus dem Lande ziehen,
und nach vollbrachtem Verkaufe wuͤrde der Curs dennoch wie⸗

der herabgehen .

Dagegen ward bemerkt : Das Zuſammendraͤngen der
Renten auf einen Markt mache die Auslaͤnder zum Herrn des

Curſes und gewiſſermaaßen zum Herrn des Staatsvermoͤgens .
Bey hohem Curſe verkauften ſie große Summen und druͤckten

den Curs ; der beſorgte Inlaͤnder verkaufe ebenfalls und ſetze
den Preis noch tiefer herab , und wenn er dann am niedrig⸗
ſten ſtehe , verwende der Auslaͤnder den Erloͤs , den er bey ho⸗

hem Curſe gemacht , wieder zum Einkauf um dieſe wohlfeileren

Preiſe . Durch dieſes periodiſch wiederkehrende Spiel ziehe
der Auslaͤnder nach Belieben betraͤchtliche Summen aus

Frankreich , und ſey auf dieſe Weiſe im Stande , den Kredit

des Staats , der Bank und der großen Handelshaͤuſer ſo oft

zu erſchuͤttern, als es ihm einfiele . Um dieſen Gefahren vorzu⸗

beugen , muͤſſe man die Nationalſchuld wirklich nationaliſiren , d. i .

aus den Haͤnden des ſtets ſpeculirenden Auslaͤnders in die des

Inlaͤnders bringen , der ſich eher zur feſten Anlage ſeiner Kapi⸗
talien entſchließe . Von den 192 Mill . Renten und Liquida⸗
tionsſcheinen ſeyen ohngefaͤhr 50 Mill . , die das Eigenthum
verſchiedener Inſtitute bilden , als unbeweglich zu betrachten .

Der Reſt von 142 ) uͤberſteige um ein Drittheil das Be⸗

) Nemlich , wie man damals vorausſetzte : Die Summe
ward aber noch in der nemlichen Sitzung vermindert ,
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duͤrfniß des Platzes von Paris und das Vermoͤgen der Boͤrſe.
Dieſem Drittheile muͤſſe man den Weg in die Sparkaſſen des

Landmans bahnen , wo die Renten bis zu gelegentlicher An⸗

wendung zu landwirthſchaftlichen Verbeſſerungen , Ankaͤufen u.

ſ. w. liegen blieben . Das dafuͤr gegebene Geld werde in die

Circulation zuruͤckkehren und den Verkehr beleben . Sollten

die Auslaͤnder auch einen augenblicklichen Gewinn machen , ſo

wuͤrde dadurch die Maſſe der auf dem Markte ſchwebenden

Renten vermindert , eine groͤßere Stetigkeit des Curſes gewon⸗

nen , und durch die Abwendung großer Gefahren dem Lande

ein bleibender Nutzen verſchafft .

ſchlag der Regierung ward nach lebhaften De⸗

batten angenommen . Wie man uͤber den Gegenſtand auch

urtheilen mag , ſo viel iſt gewiß , daß die Maasregel zur Ver⸗

beſſerung des Curſes der Renten beytragen mußte . Sie fle⸗

len zwar nach dem Herbſt von 72 auf 68 zuruͤck, hoben ſich

aber wieder im Decemder 1819 und Januar 1820 , als aus

Großbritannien bedeutende Kapitalien zum Ankauf von franzoͤ⸗

ſiſchen Renten nach Paris uͤberfloſſen.

Zu gleicher Zeit ward auch der Wechſelcurs von Paris

gegen die Handelsplaͤtze der oͤſtlichen Nachbarlaͤnder fuͤr Frank⸗

reich nach langer Zeit wieder guͤnſtig . “)

Der Vo

3.

Frankreich ſah ſich im Jahre 18 19 am Ziele ſeiner An⸗

ſtrengungen . Um beynahe 2500 Millionen Franken war ſeit

auch ſind noch 12 Millionen , welche die Amortiſations⸗

kaſſe beſitzt , abzuziehen , ſo daß der Betrag auf 125⁵

Mill . Franken herab fällt .

) Enaliſche Häuſer diſponirten über ihr Guthaben auf

deutſchen Platzen zum Vortheil von Paris .
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dem letzten Kriege ſeine fundirte Schuld ihrem Nominalwerihe
nach vermehrt worden . Wenn man das Nominalkapital nach
einem Mittelcurſe von 66 Franken berechnet , ſo kommt die
Summe dem Aufwande ohngefaͤhr gleich , den die Zahlungen
an die hohen allürten Maͤchte , die Unterhaltung der Occupa⸗
tionsarmee und die Befriedigung der Reclamationen erfordert
haben . )

Noch dauerten die hohen außerordentlichen Auflagen mit

unbedeutender Ausnahme fort ; die Ausgabe belief ſich auf
869 Millionen Franken . und die Zinſen der Staatsſchuld be⸗

trugen an Renten ohngefaͤhr 173 Millionen und 15 Millio⸗

nen fuͤr Liquidationsſcheine ; allein der Finanzetat bot nach

Berechnungen , die ſich auf die Einnahmen mittlerer Jahre
ſtuͤtzen, “ ) einen Revenüenuͤberſchuß von 16 Millionen Fran⸗
ken dar , und die Amortiſationskaſſe wirkte mit ihrer Dotation

von 40 Millionen und mit dem Zuwachs von 12 Millionen

eingeloͤster Renten und uͤberdies durch den Verkauf von Wal⸗

dungen maͤchtig auf die Verminderung der Schuld .

Gegen Außen beruhigt , wandten ſich die Kraͤfte der Na⸗

tion mehr den Geſchaͤften der Production zu , und die oͤffentli⸗
chen Ausſtellungen , welche im Jahr 1819 die Reſultate eines

ſchoͤnen Wetteifers des Kunſtfleißes in der Hauptſtadt des

Landes , vereinigten , legten Zeugniß ab, von dem kuͤhnen Auf⸗

ſtreben der Induſtrie , welches die freudige Bewunderung der

Einheimiſchen und das Erſtaunen der Fremden erregte .

* ) Man ſehe Anhang 2.

Dis conſtatirten Einnahmen producirten den gehofften0 Haß nicht . Aber das Jahr 1819 bis 1820 iſt
kein Maasſtab .
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Durch geſetzliche Maasregeln ſuchte man dem Zwiſchen⸗

handel der Seeſtaͤdte mit Colonialwaaren nach den weſtlichen

Binnenlaͤndern eine groͤßere Ausdehnung und der Schiffahtt

neue Nahrung zu geben .

Dieſem Beſtreben kam die Wirkung des hollaͤndiſchen

Douanenſyſtems entgegen , das den Gebrauch der Rheinſtraße

zum Transport der Seeguͤter nach der Schweiz und dem

ſüdlichen Deutſchland durch Tranſitzoͤlle erſchwerte , und dem

franzoͤſiſchen Handel die Concurrenz mit dem hollaͤndiſchen er⸗

leichterte .

Die Regierung bemuͤhte ſich zugleich , dem auswaͤrtigen

franzöſiſchen Handel uͤberall , wo er hinzudringen vermochte,

durch die Vermehrung der Conſulate die Unterſtuͤtzung und
den Schutz zu gewaͤhren, deren er bedurfte .

Aber die Anſtrengungen , die man machte , die alten

fruchtbaren Verbindungen mit der Levante und Nordafrika
wieder anzuknuͤpfen , blieben ohne erwuͤnſchten Erfolg . Seit

dreyzig Jahren waren ſie gewaltſam zerriſſen , und man hatte

gegen eine verjaͤhrte Angewoͤhnung an brittiſche Waaren zu

kampfen. Nur langſam hob ſich die Schiffahrt . Amerikani⸗

ſche Frachtfahrer fuͤhrten einen großen Theil der Beduͤrfniſſe

aus der neuen Welt herbey , und verließen haͤufig die franzoͤ⸗

ſiſchen Seehaͤfen, um ihre Ruͤckladungen durch Ankaͤufe britti⸗

ſcher Induſtrieerzeugniſſe zu vervollſtaͤndigen.
Wer ſich im Lande noch der frühern Bluͤthe des aus⸗

waͤttigen Handels aus eigener Erfahrung erinnerte , fuͤhlte die

Groͤße des Verluſts der wichtigſten franzoͤſiſchen Kolonie und

die Wirkung der langen Unterbrechung des friedlichen Verkehts

mit andern Welttheilen .
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